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Inbetriebnahme von Erzeugungsanlagen und 

Batteriespeichern – Kurzanleitung 

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Inbetriebnahme einer Erzeugungsanlage sowie 

eines Batteriespeichers im Netzportal der WSW Netz GmbH von einem Anlagenerrichter 

gemeldet wird. Der Weg ist für alle Anlagentypen gleich. 

Für Sie als Anlagenerrichter sind folgende Dinge Voraussetzung: 

 Erfolgte Registrierung im Netzportal 

 Erfolgte Registrierung als Unternehmen 

 Beantragung der Funktion „Anschlussanfragen und Anmeldung“, sowie der Funktion 

„Anlagenerrrichter“. Wenn Sie beides beantragen und als Unternehmen registriert 

sind, wird Ihnen dieses Recht automatisch erteilt. 

 Achtung: Für diese Anträge müssen Sie kein zugelassener Elektroinstallateur 

sein! 

Die Inbetriebnahme ist eine Folgeanmeldung, die folgende Vorarbeiten erfordert: 

 Der Anlagenbetreiber hat die Anlage angemeldet.  

 Die WSW Netz GmbH hat der Anmeldung nicht widersprochen und die Zustimmung 

ist höchstens 6 Monate alt. 

 Der Anlagenbetreiber hat Sie als seinen Anlagenerrichter im Portal ausgewählt.  

Die Inbetriebnahme ist als eigener Prozess nicht startbar, daher sind diese Vorarbeiten 

notwendig. 

 

Ablauf der Anmeldung 

1. Melden Sie sich im Netzportal an und starten Sie das Netzanschlussportal. 

2. Öffnen Sie in der linken Spalte das Menü „Meine Anträge“. 

3. Dort sehen Sie alle Ihre Anträge. Filtern Sie dort den für Sie relevanten Antrag z.B. 

über die Adresse heraus. Öffnen Sie diesen z.B. über den Link in der Spalte „Name“. 

Da Ihr Antrag eine eigene Nummer erhält, verwenden Sie bitte nicht die 

Vorgangsnummer der Anmeldung! 

4. Beantworten Sie alle Abfragen, die für die Anmeldung gem. VDE-AR-N 4105 

erforderlich sind. Der Prozess kann jederzeit mit „Als Entwurf speichern“ 

unterbrochen und später fortgesetzt werden, wenn Ihnen Informationen noch nicht 

vorliegen. 
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5. Beachten Sie bitte, dass bei der Anmeldung der Übersichtsschaltplan, und bei 

Speichereinheiten das Einheitenzertifikat mit hochgeladen werden müssen. 

Ansonsten wird die Anmeldung nicht genehmigt, und die Anlage darf nicht ans Netz 

angeschlossen werden. 

 

Was passiert dann? 

Unmittelbar nach dem Absenden des Formulars erhalten Sie eine automatische 

Eingangsbestätigung mit einer Vorgangsnummer von der Portal-Mailadresse no-reply@wsw-

netz.de. Diesen Vorgang können Sie im Netzanschlussportal unter „Meine Anträge“ jederzeit 

einsehen. 

Unser Kundencenter Netze prüft die Anmeldung. Dafür benötigen wir etwa 4 Wochen. Nach 

erfolgreicher Prüfung genehmigen wir die Anlage. 

Wenn es neue Informationen für Sie gibt, erhalten Sie eine Infomail von der Portal-

Mailadresse. Diese werden im Portal im jeweiligen Vorgang abgelegt, und können dort direkt 

eingesehen oder abgeholt werden. Auch Antworten zu Fragen können von Ihnen dort 

formuliert werden. Es erfolgt kein versenden von relevanten Informationen per Email! 

 

Was geschieht nach der Genehmigung? 

Nach erfolgter Genehmigung kann die Anlage an das Stromnetz angeschlossen werden. 

Dies erfolgt durch einen zugelassenen Elektroinstallateur, auch in diesem Portal. Die sog. 

Inbetriebsetzung ist ein separater Antrag. Die Beschreibung der Inbetriebsetzung erfolgt 

separat. 


